AG-Deutsch NÖ

Empfehlungen zur Abfassung, Betreuung und Beurteilung von Fachbereichsarbeiten

Zusammengestellt von

Dir. Mag. Gottfried MÜLLSCHITZKY

Mag. Wolfgang TAUBINGER

unter der Leitung von

LSI Mag. Martha SIEGEL

Jänner 2007

Inhaltsverzeichnis

  1. Rechtliche Grundlagen

1.1. Reifeprüfungsverordnung (=RPVO)

1.2. Schulunterrichtsgesetz (=SCHUG)

  2. Termine

  3. Vorgangsweise

  4. Gliederung

4.1. Titelblatt

4.2. Vorwort

4.3. Inhaltsverzeichnis

4.4. Textteil

4.4.1. Einleitung

4.4.2 Hauptteil

4.4.3. Schluss 

4.5. Verzeichnisse

4.5.1. Quellen- und Literaturnachweis

4.5.1. Abkürzungsverzeichnis

4.6. Anhang

4.7. Erklärung

  5. Zitation, Bibliographie und Annotation

5.1. Zitation

5.1.1. Harvard-System (empfohlen)

5.1.2. herkömmliches System

5.2. Bibliographieren

5.3. Fußnoten (Annotationen)

  6. Schreibtechnische Gestaltung

  7. Stil 

  8. Beurteilung

8.1. Grundsätzliches

8.2. Die vier Makrobereiche:

8.2.1. Vorbereitung und Arbeitshaltung 

8.2.2. Aufbau und Gliederung/Form und Gestaltung

8.2.3. Inhalt

8.2.4. Sprachliche Präsentation

8.3. Vorläufigen Beurteilung

8.4. Fehlerschlüssel 

  9. Negativ beurteilte Fachbereichsarbeit

10. Schwerpunktprüfung zur Fachbereichsarbeit

11. Betreuung

12. Literaturliste

1. Rechtliche Grundlagen (RPVO und SchUG)

1.1. RPVO

Formen der Reifeprüfung

§ 2 (1) An allgemeinbildenden höheren Schulen bestehen folgende Formen der Reifeprüfung: […]

2.Reifeprüfungen bestehend aus Vorprüfung und Hauptprüfung. 

       (2) Vorprüfungen bestehen aus einer mündlichen, schriftlichen oder praktischen Prüfung oder aus einer Fachbereichsarbeit als schriftlicher Hausarbeit. Vorprüfungen mit Ausnahme der Vorprüfung in Form einer Fachbereichsarbeit können nach Maßgabe des § 6 ein für den Prüfungskandidaten pflichtiger Teil der Reifeprüfung sein. 

Umfang der Reifeprüfung

§ 3 (2) Reifeprüfungen mit Vorprüfung gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 bestehen alternativ aus: 

1. einer Vorprüfung in Form einer Fachbereichsarbeit (§ 7), drei Klausurarbeiten und drei mündlichen Teilprüfungen, von denen eine in einer zusätzlichen Frage auf die Fachbereichsarbeit Bezug zu nehmen hat, […]

Voraussetzungen für die Zulassung zur Reifeprüfung

§ 4 (1) Der Prüfungskandidat hat sich für eine Vorprüfung in Form einer Fachbereichsarbeit in der zweiten Woche der letzten Schulstufe schriftlich beim Schulleiter anzumelden. Voraussetzung für die Anmeldung zu einer Vorprüfung in Form einer Fachbereichsarbeit ist die Herstellung des Einvernehmens über das Thema gemäß § 25 Abs. 1, wobei auf Leistungsfähigkeit und Arbeitshaltung des Prüfungskandidaten Bedacht zu nehmen ist. Bei einer fächerübergreifenden Themenstellung ist die Fachbereichsarbeit einem Unterrichtsgegenstand zuzuordnen. 

Vorprüfungen in Form einer Fachbereichsarbeit

§ 7 (1) Das Thema einer Fachbereichsarbeit kann aus dem Stoffbereich eines oder zweier Unterrichtsgegenstände der letzten Schulstufe, allenfalls in Verbindung mit einem zur Vertiefung und Erweiterung besuchten Wahlpflichtgegenstand, gewählt werden, die für die mündliche Reifeprüfung wählbar sind (§ 5 Abs. 1) und die im Hinblick auf die Aufgabe der Fachbereichsarbeit eine sinnvolle Fächerkombination darstellen. Bei einer fächerübergreifenden Themenstellung ist die Fachbereichsarbeit einem Unterrichtsgegenstand zuzuordnen. 

      (2) Zielsetzung der Fachbereichsarbeit ist es, dass der Prüfungskandidat in der eigenständigen Durchführung einer angemessenen Themenstellung zeigt, dass er zum schwerpunktartigen Erfassen von Sachverhalten und Problemen, ihren Ursachen und Zusammenhängen, zu exaktem Beobachten und Wahrnehmen, zu logischem und kritischem Denken, klarer Begriffsbildung und sinnvoller Fragestellung, zu differenziertem schriftlichem Ausdrucksvermögen, zum Aufsuchen angemessener und geeigneter Informationsquellen und ihrer sachgerechten Nutzung sowie zum Anwenden grundlegender Lern- und Arbeitstechniken befähigt ist. 

(3) Die Fachbereichsarbeit hat sich auf einzelne Bereiche des Lehrstoffes des betreffenden Unterrichtsgegenstandes zu beziehen. Die Einbeziehung weiterer fachspezifischer Bereiche, die im Lehrplan des betreffenden Unterrichtsgegenstandes nicht vorgesehen sind, ist zulässig, sofern dies im Hinblick auf die Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden Unterrichtsgegenstandes und die Aufgabe der Fachbereichsarbeit sinnvoll und zweckmäßig ist. 

Umfang und Inhalt der auf die Fachbereichsarbeit bezogenen mündlichen Prüfung

§ 21 (1) Die auf die Fachbereichsarbeit bezogene mündliche Prüfung umfasst abweichend von § 19 Abs. 3 eine Kernfrage sowie die Präsentation und die Diskussion der Fachbereichsarbeit einschließlich ihres fachlichen Umfeldes in einem Prüfungsgespräch. 

(2) Hiebei hat der Prüfungskandidat, über die Zielsetzungen des § 19 Abs. 2 hinausgehend, die Fähigkeit zur Behandlung eines speziellen Themas, das schwerpunktartige Erfassen von Sachverhalten und Problemen, ihren Ursachen und Zusammenhängen sowie logisches und kritisches Denken zu zeigen. 

Themenstellung und Durchführung der Vorprüfung in Form einer Fachbereichsarbeit

§ 25 (1) Jeder Lehrer, der in der betreffenden Klasse einen für eine Fachbereichsarbeit wählbaren Unterrichtsgegenstand des Prüfungskandidaten, allenfalls auch einen diesen Unterrichtsgegenstand vertiefenden und erweiternden Wahlpflichtgegenstand (§§ 5 und 7 Abs.1) unterrichtet, darf für höchstens fünf Fachbereichsarbeiten Prüfer sein. Die Aufgabenstellung ist einvernehmlich durch den zuständigen Prüfer, den Prüfungskandidaten und die Schulbehörde erster Instanz festzulegen. Die Aufgabenstellungen sind innerhalb der ersten sechs Wochen des Unterrichtsjahres dem Prüfungskandidaten in geeigneter Weise mitzuteilen. Ist der Prüfungskandidat an der Ablegung einer Vorprüfung in Form einer Fachbereichsarbeit verhindert, darf die Reifeprüfung nur im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 1 oder Z 2 fortgesetzt werden. Die diesbezüglich erforderlichen Bekanntgaben im Sinne des § 4 Abs. 2 haben spätestens eine Woche vor Beginn der Klausurprüfung zu erfolgen. 

(2) Die Vorprüfung in Form einer Fachbereichsarbeit ist vom Prüfungskandidaten als schriftliche Hausarbeit abzulegen. Bei der Vorbereitung und der Anfertigung der Arbeit ist der Prüfungskandidat vom Prüfer (von den Prüfern) so zu betreuen, wie es die Zielsetzung der Fachbereichsarbeit erfordert und dass die Selbstständigkeit der Leistungen des Prüfungskandidaten nicht beeinträchtigt wird. Der Prüfungskandidat ist vor Beginn der Arbeit auf die Folgen der Verwendung unerlaubter Hilfen und Hilfsmittel ausdrücklich hinzuweisen. 

(3) Der Prüfungskandidat hat ein Begleitprotokoll über die Art der Durchführung der Arbeit zu führen, das jedenfalls die verwendeten Hilfsmittel und Hilfestellungen sowie die Dokumentation des Arbeitsablaufs zu enthalten hat. Ferner hat der Prüfer Aufzeichnungen über die Betreuung der Fachbereichsarbeit zu führen. 

(4) Die Fachbereichsarbeit ist vom Prüfungskandidaten unter Anschluss des Begleitprotokolls in der ersten Woche des zweiten Semesters dem Prüfer (den Prüfern) zur Übergabe an die Prüfungskommission (§ 35 SchUG) auszuhändigen. 

(5) Vorgetäuschte Leistungen (z.B. wegen Gebrauches unerlaubter Hilfsmittel oder Hilfen) sind nicht zu beurteilen. In diesem Fall darf die Reifeprüfung nur im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 1 oder Z 2 fortgesetzt werden. Die diesbezüglich erforderlichen Bekanntgaben im                        Sinne des § 4 Abs. 2 haben spätestens eine Woche vor Beginn der Klausurprüfung zu erfolgen. Der Prüfungskandidat ist zur Klausurprüfung und zu jenen mündlichen Teilprüfungen, die durch die Änderung der Prüfungsform nicht betroffen sind, zum Haupttermin zuzulassen; zur Ablegung der übrigen mündlichen Teilprüfungen ist der Prüfungskandidat auf seinen Antrag zum Antreten in einem späteren Termin berechtigt. Im Rahmen der mündlichen Schwerpunktprüfung kann ein anderer als der für die Fachbereichsarbeit gewählte Unterrichtsgegenstand gewählt werden. 

Aufgabenstellung für die mündlichen Teilprüfungen

§ 35 […] (4) Bei der auf die Fachbereichsarbeit bezogenen mündlichen Teilprüfung ist dem Prüfungskandidaten zusätzlich zu den Kern- und Spezialfragen gemäß Abs. 1 schriftlich eine Aufgabenstellung zur Thematik der Fachbereichsarbeit vorzulegen, aus deren Behandlung sich ein Prüfungsgespräch gemäß § 21 Abs. 1 zu ergeben hat. 

Beurteilung der Vorprüfungen

§ 40 (1) Die Vorprüfung in Form einer Fachbereichsarbeit ist vom Prüfer (von den Prüfern) unverzüglich zu überprüfen, wobei fehlerhafte Stellen deutlich zu kennzeichnen sind. Sofern bei einer Vorprüfung in Form einer Fachbereichsarbeit fachspezifische Bereiche, die im Lehrplan des betreffenden Unterrichtsgegenstandes nicht vorgesehen sind, in die Prüfung einbezogen worden sind, ist bei der Leistungsbeurteilung auch diesbezüglich der Grad der Erfüllung der Zielsetzung einer Fachbereichsarbeit (§ 7 Abs. 2) zu bewerten. Die Arbeit ist mit einem begründeten Beurteilungsantrag zu versehen; wird eine Fachbereichsarbeit von zwei Prüfern beurteilt, so haben diese den Beurteilungsantrag einvernehmlich zu stellen. Anschließend ist die Fachbereichsarbeit mit dem Begleitprotokoll (§ 25 Abs. 3) und etwaigen sonstigen Unterlagen des Prüfungskandidaten dem Vorsitzenden vorzulegen. 

(2) Die Teilbeurteilung für die Vorprüfung in Form einer Fachbereichsarbeit ist auf Grund eines vom Prüfer (von den Prüfern) gestellten Beurteilungsantrages von der Prüfungskommission in einer vom Vorsitzenden einzuberufenden Sitzung spätestens drei Wochen vor Beginn der Klausurprüfung festzusetzen. 

(3) Erfolgt die Teilbeurteilung einer Vorprüfung in Form einer Fachbereichsarbeit mit „Nicht genügend“, darf die Reifeprüfung nur im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 1 oder Z 2 fortgesetzt werden. Die diesbezüglich erforderlichen zusätzlichen Bekanntgaben im Sinne des § 4 Abs. 2 haben spätestens eine Woche vor Beginn der Klausurprüfung zu erfolgen. Der Prüfungskandidat ist zur Klausurprüfung und zu jenen mündlichen Teilprüfungen, die durch die Änderung der Prüfungsform nicht betroffen sind, im Haupttermin zuzulassen; zur Ablegung der übrigen mündlichen Teilprüfungen ist der Prüfungskandidat auf seinen Antrag zum Antreten in einem späteren Termin berechtigt. Im Rahmen der mündlichen Schwerpunktprüfung kann ein anderer als der für die Fachbereichsarbeit gewählte Unterrichtsgegenstand gewählt werden. 

1.2. SCHUG

Abschließende Prüfungen 

§ 34. (1) Abschließende Prüfungen bestehen aus […] einer Vorprüfung und einer Hauptprüfung. 

 (2) Vorprüfungen bestehen aus […] oder aus einer Fachbereichsarbeit. 

Prüfungskommission 

§ 35. (1) Vorsitzender der Prüfungskommission der Hauptprüfung der abschließenden Prüfung (einschließlich einer allenfalls vorgezogenen Teilprüfung) sowie der Vorprüfung in Form einer Fachbereichsarbeit ist der nach der Geschäftsverteilung des Amtes des Landesschulrates zuständige Landesschulinspektor oder ein anderer von der Schulbehörde erster Instanz zu bestellender Experte der betreffenden Schulart (z.B. Schulleiter, Abteilungsvorstand). […]

Prüfungsgebiete, Aufgabenstellungen, Prüfungsvorgang 

§ 37. […] (2) Die Aufgabenstellungen sind wie folgt zu bestimmen: 

3. für die Fachbereichsarbeit im Rahmen der Vorprüfung sowie für Themen einer Diplom- oder Abschlussarbeit im Rahmen der Klausurprüfung durch den Prüfer im Einvernehmen mit dem Prüfungskandidaten und der Schulbehörde erster Instanz […].

       (4) Bei der Fachbereichsarbeit im Rahmen der Vorprüfung sowie der Diplom- oder Abschlussarbeit im Rahmen der Klausurprüfung ist in einem gegenüber Abs. 3 erhöhten Ausmaß auf die Selbstständigkeit der Leistungen des Prüfungskandidaten zu achten. Während deren Erstellung ist der Prüfungskandidat kontinuierlich vom Prüfer zu betreuen. 

2. Termine

 2.1. Spätestens im vorletzten Schuljahr (7. Klasse) sollte über die Möglichkeit und den Vorgang der FBA informiert werden (Fachlehrer/-in, Klassenvorstand). In dieser Hinsicht ist das Angebot der Unverbindlichen Übung „Ein​führung in die Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens" eine wichtige Hilfestellung für die Schüler/-innen.

 2.2. Am Ende dieses Schuljahres sollten Vorgespräche zwischen Schülern/-innen und voraussichtlichen Betreuern/-innen bezüglich der Themenwahl geführt werden, damit den Schü​lern/-innen die Entscheidung erleichtert wird und sie schon während der Sommerferien Überlegungen anstellen und – nach Rücksprache der betreuenden Lehrkraft mit dem zuständigen Organ der Schulaufsicht -  Vorarbeiten durchführen können.

 2.3. Die konkrete Fixierung des Themas der FBA ist in der 2. Woche der letzten Schulstufe vorzunehmen, wobei die entsprechende schriftliche Meldung an die Direktion und die Vorlage an die Schulbehörde zur Genehmigung des Themenvorschlages (innerhalb von zwei Wochen) vorzunehmen ist.

 2.4. Die FBA ist mit dem Begleitprotokoll in der ersten Woche des 2. Semesters dem/der Prüfer/in (den Prüfern) zu überge​ben.

 2.5. Bei Zurücklegung oder Nichtfertigstellung der FBA ergeben sich die im Punkt ‚Beurteilung’ aufgezeigten Konsequenzen.

3. Vorgangsweise

3.1. Das Thema der FBA ist von Lehrkraft  und Schüler/-in gemeinsam festzulegen, wobei auf die individuellen Möglichkeiten des/der Schülers/-in einzugehen ist. Bei einer gemeinsamen Diskussion möglicher Themen bekommen die Schüler/-innen zugleich eine Vorstellung, wie ein Thema behandelt werden kann.

3.2. Es sollen Themenstellungen aus den im Unterricht behandelten Stoffgebieten sein, damit nicht nur „Stecken​pferde" von Schülern/-innen und Lehrern/-innen gewählt werden. Oft eignen sich gerade jene Stoffgebiete, die in den Wahlpflichtfächern behandelt wurden.

3.3. Themenlisten aufzustellen und an die Schüler/-innen auszuhändigen sollte vermieden werden.

3.4. Die Themenformulierungen sollen aktualitätsbezogen, schülergemäß, kurz und überschaubar sein. Schon bei der Formulierung ist zu beachten, dass sie inhaltlich bewältigbar sind. Die Themenstellung sollte im Regelfall durch einen Untertitel eingeschränkt bzw. präzisiert werden.

3.5. Wenn Themen nicht nur Literaturkenntnis und Literaturverarbeitung verlangen, ist auf das praktische Arbeiten von dem/von der Betreuer/-in  besonderer Wert zu legen, wie Interviews, Experimente, Untersuchungsreihen, Analysen von Tageszeitungen, von Sen​dungen in Rundfunk und Fernsehen usw.

4. Gliederung

Die FBA gliedert sich wie alle wissenschaftlichen Arbeiten kleineren Umfangs in folgende Teile:

1. Titelblatt

2. evtl. Vorwort

3. Inhaltsverzeichnis 

4. Textteil

5. Verzeichnisse 

6. Anhang 

7. Erklärung

4.1. Titelblatt

Der Titel soll

a. prägnant über Inhalt und Anspruch der FBA informieren,

b. Interesse wecken.

Ein Untertitel kann den Informations- und Aufmerksamkeitswert eines Titels erhöhen, sollte aber die Einprägsamkeit und Überschaubarkeit des Titels nicht stören.

Das Titelblatt sollte Folgendes beinhalten: 

<Bezeichnung der Schule> 

<Titel der FBA>

<evtl. Untertitel>

<vorgelegt bei>

<Name des/der Betreuers/-in>

<von>

<Name des/der Schülers/-in, Klasse> 

<Ort und Schuljahr>

Muster:

BG / BRG Wieselburg

Die Pfarrkirche in Wieselburg
Ein seltener Sakralbau im deutschen

Sprachraum

Eine Skizze der geschichtlichen
Entwicklung
sowie ein Beitrag zur heutigen Bedeutung

vorgelegt bei
Prof. Mag. YYYYYY    YYYYYY

von
XXXXX    XXXXXXXX, 8B

im Schuljahr 2006/07

4.2. Vorwort (nicht unbedingt notwendig)

Das Vorwort beinhaltet Informationen, die interessant sind, sich aber nicht auf die Arbeitsweise für die FBA selbst beziehen, wie Hinweise auf Motivationen, Erfahrungen, Erwartungen und Zielvorstellungen, die für Konzeption und Gang der Arbeit von Bedeutung waren. Auch der Dank an beteiligte Personen gehört hier her.

Das Vorwort gibt also eine kurze Darstellung, wie der/die Verfasser/-in auf dieses Thema gestoßen ist, was ihn/sie daran besonders interessiert und wie er/sie es darstellen will (was - wie - warum). Es steht im Gegensatz zur Einleitung vor dem Inhaltsverzeichnis.

4.3. Inhaltsverzeichnis

Die entsprechenden Gliederungskennzeichnungen und Überschriften müssen in der Facharbeit wieder auftauchen. 

Inhaltsverzeichnis
Einleitung
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1 Erster Hauptaspekt des Hauptteils



  5

2 Zweiter Hauptaspekt des Hauptteils
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   2.1 Erster Unteraspekt zum zweiten Hauptaspekt

11

   2.2 Zweiter Unteraspekt zum zweiten Hauptaspekt

12

      2.2.1 Unteraspekte zu 2.2
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      2.2.2 dgl.
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      2.2.3 dgl.
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   2.3 Dritter Unteraspekt zum zweiten Hauptaspekt
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3 Dritter Hauptaspekt
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      3.1.1 dgl.
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   3.2 dgl.






28

4 Schluss
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4.4. Textteil

4.4.1. Einleitung:

Die Einleitung ist im Gegensatz zum Vorwort ein Bestandteil des eigentlichen Textes. Sie eröffnet die Möglichkeit, Zielsetzungen und Arbeitshypothesen, historische Voraussetzungen der Fragestellung, angewendete Methoden, Kriterien der Materialauswahl, eigene Begriffsbildungen u. Ä. herauszuarbeiten sowie den eigenen Arbeitsansatz gegen die allgemeine Forschungslage hinsichtlich des gewählten Themas abzugrenzen. Sie soll aber auch erste Informationen enthalten, evtl. auf eine fächerübergreifende Behandlung des Themas hinweisen und sie begründen.

4.4.2. Hauptteil:

Die einzelnen Überschriften sollen nicht nur der Gliederung dienen, sondern auch einen entsprechenden Aussagewert haben. Die verschiedenen Kapitel sollen klar gegliedert und auch in der Länge nicht zu unterschiedlich sein. Auf einen 1. Punkt in der Gliederung muss mindestens ein zweiter folgen. Am Schluss eines Kapitels sollten die wichtigsten Gedanken, Ergebnisse usw. zusammengefasst werden.

Dabei empfiehlt es sich, diese Zusammenfassungen durch Definitionen, Merksätze, Tabellen, Diagramme usw. übersichtlich und einprägsam zu gestalten.

4.4.2. Schluss (Zusammenfassung):

Die Zusammenfassung am Ende der Arbeit soll knapp und thesenartig die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit angeben und auf weiterführende Fragestellungen hinweisen.

4.5. Verzeichnisse

4.5.1. Quellen- und Literaturnachweis

Es wird bei manchen FBAs (z. B. Deutsch) in Primär- und Sekundärliteratur unterteilt. Der Unterschied zwischen primären und sekundären Quellen ist den Schülern/-innen zu erklären.

Das Quellenverzeichnis erfasst die vollständige Auflistung aller verwendeten Quellen, die bei der Erstellung der FBA benützt wurden, in Form eines Verzeichnisses in alphabetischer Reihenfolge: Gesetzessammlungen, Urkunden, Tabellen, Abbildungen und Texte, die interpretiert und /oder verwendet werden.

In das Literaturverzeichnis kommen neben Veröffentlichungen in Buch- oder Aufsatzform auch unveröffentlichte Materialien wie Vorträge, Rundfunk- und Fernsehsendungen, Schallplatten, Tonbänder usw.

4.5.2. Abkürzungsverzeichnis

· Es sollten nur gängige Abkürzungen verwendet werden, weil die Lesbarkeit der FBA sonst erschwert ist. Häufig wiederkehrende Begriffe und Wörter (wie z. B. FBA, RPVO, Aufl., ebd., a.a.O., Verf.) sollten bei der ersten Erwähnung ausgeschrieben und die weiterhin verwendete Abkürzung in Klammer beigefügt werden.

· Für die FBA wird sich daher wohl in vielen Fällen die Aufnahme eines eigenen Abkürzungsverzeichnisses erübrigen, weil meist mit den geläufigen Abkürzungen, wie sie im Duden angegeben sind, das Auslangen gefunden werden kann.

Abkürzungen im Abkürzungsverzeichnis werden so geschrieben: z. B.: 

Abb. = Abbildung 

vgl. = vergleiche (Verweist es auf die Gedanken eines Autors, dessen Werk angegeben wird.)

s. o. S. = siehe oben Seite: man bezieht sich auf etwas, das schon gesagt wurde

s. u. S. = siehe unten Seite: man bezieht sich auf etwas, das erst später geschrieben steht

4.6. Anhang

Ergänzende Materialien, wie Bilder, Fotos, Karten, Grafiken usw., die wichtig sind, aber im laufenden Text stören würden, können als Anhang der FBA beigefügt werden. 

Das Arbeitsprotokoll (Schüler/innenprotokoll) ist mit der Arbeit dem/der Prüfer/in vorzulegen, sollte aber nicht mit der Arbeit fest verbunden sein.

4.7. Erklärung

Am Schluss der Arbeit:

„Ich erkläre, dass ich diese Fachbereichsarbeit ausschließlich selbst verfasst und außer den angegebenen Hilfsmitteln keine weiteren Hilfen verwendet habe.“

Datum und Unterschrift

5. Zitation, Bibliographie und Annotation

5.1. Zitation

Wörtliche Übernahmen stehen immer unter Anführungszeichen. Kurze Zitate verbleiben im fortlaufenden Text, längere (ab 5 Zeilen) werden beidseitig eingerückt, einzeilig geschrieben und vom fortlaufenden Text abgesetzt. Wird auf längere, nicht zitierbare Passagen oder Gedankenführungen verwiesen, dann wird dies durch Verweise (vgl. / a.a.O. / S XX ff.) deutlich gemacht.

Die Gestaltung ist nach Auffassungen und Fächern verschieden, doch kristallisieren sich zwei Formen gegenwärtig als praktikabel heraus. Für beide aber gilt: einheitlich – nachvollziehbar – vollständig – suchförderlich.

5.1.1. Harvard-System (empfohlen)

Dieses kommt aus dem anglo-amerikanischen Raum und setzt sich mehr und mehr auch bei uns durch. Es beruht auf einem verkürzten Belegnachweis im fortlaufenden Text, indem direkt nach dem Zitat in Klammern auf die zitierte Stelle aus einer Publikation mit der Angabe des Autors und dem Erscheinungsjahr der Publikation verwiesen wird. Damit wird der Fußnotenapparat frei für Annotationen  und die Zitation unpublizierten Materials, wodurch der Lesefluss erhöht wird. Die Anwendung des Systems Autor-Jahr setzt eine lückenlose Literaturliste am Ende der Arbeit voraus, auf die dieses System verweist.

Einem Zitat folgt also in Klammer der Belegnachweis, z.B.: (Pinter/Stefanits 2003, S. 43ff.) Werden mehrere Publikationen dieser Autoren herangezogen, die im selben Jahr erschienen sind, muss man diese durch Einführung eines zusätzlichen Unterscheidungskriteriums kenntlich machen, z.B.: (Pinter/Stefanits 2003a). Wird nur eine Gedankenfolge wiedergegeben und nicht direkt zitiert, dann lautet der Verweis am Ende: (vgl. Pinter/Stefanits 2003)

Die Angabe in der vollständigen Literaturliste am Schluss der Arbeit lautet dann folgendermaßen:

Pinter, Karl/Stefanits, Günther: Von der Fachbereichsarbeit zur Diplomarbeit. Erste wissenschaftliche Arbeiten in Schule und Universität. Linz (Veritas) 2003.

5.1.2. Herkömmliches System

Der Quellennachweis wird im Fußnotenteil erbracht (wird so wie bei der Annotation in Word durch „Eingabe – Fußnote“ automatisch erstellt – Schriftgrad 10 – 1zeilig), indem die fortlaufende Nummerierung in der gesamten Arbeit durch hochgestellte Ziffern gekennzeichnet wird. Auch hier können nach der ersten ausführlichen Bibliographie (jeweils am Seitenende etwas abgesetzt) verkürzte Fassungen mit Verweis a.a.O und/oder Autor, Kurztitel, Jahreszahl und Seitenangaben angewendet werden.

5.2. Bibliographieren

Am Ende der Arbeit ist die Literaturliste angefügt, aus der man idealerweise auf den ersten Blick erkennen kann, welches Quellenmaterial der Arbeit zugrunde gelegen ist. Diese ist eine alphabetisch geordnete Liste von Printpublikationen, aber auch andere Medien können in solchen Bibliographien bzw. Literaturlisten vorkommen. Jede bibliographische Angabe schließt mit einem Punkt. Im Folgenden nun die wichtigsten Regeln für eine korrekte Literaturliste: 

Grundmuster: 
Autor/-in: Titel. Untertitel. Ort Jahr. Ergänzungen. (Wer? – Was?- Wo? – Wie? - Wann?)

· „Autoren-Buch“ 

Schiller, Friedrich: Kabale und Liebe. Stuttgart 2002. 

· „Herausgeber-Buch“ 

Burkart, Roland / Hömberg, Walter (Hg.): Kommunikationstheorien. Ein Textbuch zur Einführung. Wien 1992. 

· Buchbeitrag, Aufsatz in einem Sammelwerk o.ä. 

Rust, Holger: Theorie der Werbung. In: Burkart, Roland / Hömberg, Walter (Hg.): Kommunikationstheorien. Ein Textbuch zur Einführung. Wien 1992, S. 153-170.  

· Artikel in einer (wissenschaftlichen) Zeitschrift  

Haas, Hannes / Wallisch, Gianluca: Literarischer Journalismus oder journalistische Literatur? Ein Beitrag zu Konzept, Vertretern und Philosophie des „New Journalism“. In: Publizistik, 3/1991, S. 298-314.  

· Artikel in einer Tageszeitung 
Lohmeyer, Michael: Was wurde aus der Vogelgrippe. In: Die Presse v. 25.10.2006, S. 11. 

· Beitrag bzw. Interview o.Ä. in einer Fernseh- oder Radiosendung 
Interview mit Bundeskanzler Wolfgang Schüssel zum Thema Wahlkampf, geführt von Ingrid Thurnher. In: Zeit im Bild 2 (22:00 -22:20 Uhr), ORF 2, 19.9.2006. 

· Angabe aus dem Internet 

Hujber, Wendelin: Vorschläge für Zitierregeln im Schulgebrauch. In: http://www.brg-pichelmayergasse.at /bibliothek/handouts/zitieren.htm, 25.10.2006.

Bei Angaben aus dem Internet ist es sehr wichtig, stets auch das Datum anzugeben, da sich Inhalte auf den „Websites“ sehr oft ändern. 

· CD-ROM oder DVD

Meid, Volker: Sachwörterbuch zur deutschen Literatur. Stuttgart 2000.

Aufklärung. In: DVD-Microsoft Encarta 2005 Professional. 

__________________

Spezielle Problemfälle: 
unbekannter (anonymer) Autor:  N.N. (nomen nescio) 
fehlender (unbekannter) Erscheinungsort o.O. (ohne Ortsangabe) 
fehlendes (unbekanntes) Erscheinungsdatum: o.J. (ohne Jahresangabe) 

5.3. Fußnoten (Annotationen)

· Fußnoten sollten nur Informationen beinhalten, die zur ergänzenden Unterrichtung des Lesers nützlich oder notwendig sind, den unmittelbaren Textzusammenhang jedoch stören würden. Sie sind fortlaufend zu nummerieren und mit einer hochgestellten Ziffer ohne Klammer zu schreiben (automatische Erstellung durch das Textverarbeitungsprogramm verwenden – meist einzeilig und in kleinerer Schrift verfasst!). Jede Fußnote beginnt mit einem Großbuchstaben und endet mit einem Punkt!

· Anmerkungen sollten auf das Wesentliche beschränkt werden.

· Der laufende Text der Arbeit muss ohne Anmerkungen logisch und lesbar sein. Es ist also wichtig zu überlegen, was in den Text und was in die Anmerkungen zu geben ist.

· Die Anmerkungen sollen auf der gleichen Seite stehen, weil es für den Leser bequemer ist und sie mit herkömmlichen Textverarbeitungsprogrammen dort leicht zu erstellen sind. 

6. Schreibtechnische Gestaltung

· Die Seiten werden durchnummeriert, am besten mit arabischen Ziffern, wobei auch Vorwort und Inhaltsverzeichnis (nicht aber das Titelblatt) mitgezählt werden; die fortlaufende Nummerierung beginnt mit der ersten Seite.

· Abbildungen können aufgenommen werden. Sie werden mit einem Untertext, der den Inhalt angibt, und mit einer fortlaufenden Nummer versehen.

7. Stil 

· Der Sprachstil sollte der Standardsprache entsprechen und sachlich gehalten sein. Die Verwendung der entsprechenden Fachsprache (Fachbegriffe und deren Erklärung) ohne Verschlechterung der Lesbarkeit ist wichtig.

· Meist empfiehlt sich ein eher unpersönlicher Stil, ohne dass dabei aber die Meinung des Autors unterdrückt wird. Dafür eignen sich Formulierungen wie z. B. „Hierzu ist festzuhalten...", „Dem wäre noch hinzuzufügen...", „Mit Nachdruck muss der Auffassung widersprochen werden..." u. a. m.

· Auf eine entsprechende Satzgestaltung (Länge, Komplexität) und Gliederung in Absätze sollte geachtet werden.

· Die Gedankenführung von Schlüssen und Urteilen, von Thesen, Antithesen und Synthesen muss klar und eindeutig nachzuvollziehen sein.

8. Beurteilung

8.1. Grundsätzliches

   Die Beurteilung einer FBA unterliegt den entsprechenden Abschnitten der Leistungsbeurteilungs-verordnung (§15 und §16) sowie der RPVO (§ 7). Gleichzeitig gilt es zu berücksichtigen, dass sie eine Vorform des wissenschaftlichen Arbeitens mit spezifischen Zielsetzungen darstellt (RPVO §7/2). Davon abgeleitet umfasst der folgende Beurteilungsvorschlag vier Makrobereiche. Jedem ist eine Reihe von Beurteilungsparametern zugeordnet.

   In einem ersten Schritt der Beurteilung gilt es zu unterscheiden, welches Leistungsniveau jeder der vier Makrobereiche aufweist. Dementsprechend werden jedem Bereich 0 bis 3 Punkte vergeben („überhaupt nicht gelungen“ - „durchschnittlich gelungen“ -  „zur Gänze gelungen“).

8.2. Die vier Beurteilungsbereiche:

   8.2.1. Vorbereitung und Arbeitshaltung 

· Hat der/die Schüler/in Eigenständigkeit und Arbeitseinsatz beim Beschaffen der Unterlagen und/oder Berücksichtigung der gebotenen Hilfen gezeigt?

· Hat er/sie die vereinbarten Gesprächstermine verlässlich eingehalten?

· Ist das Protokoll genau geführt?

  8.2.2.Aufbau und Gliederung / Formale Gestaltung:

· Fungieren Einleitung und Schluss als Rahmen des Hauptteiles und werden sie ihrer kommunikativen Funktion gerecht?

· Ist die Rangfolge der Gliederung erkenn- und nachvollziehbar? Sind  die einzelnen Teile sinnvoll miteinander verknüpft?

· Vereinfachen graphische und andere gestalterische Hilfsmittel den Text und klären sie komplexe Sachverhalte?

· Ist das Layout dem Charakter der Arbeit angemessen, leserfreundlich,  übersichtlich und in einheitlicher Form gestaltet?

· Lassen sich anhand der Gliederung Aufbau und Gedankenführung der Arbeit erkennen? Sind die einzelnen Abschnitte in etwa gleich gewichtet?

· Lässt die Arbeit die Anwendung grundlegender Lern- und Arbeitstechniken erkennen?

   8.2.3. Inhalt:

· Wurde das Thema erfasst?

· Wurde das Thema in dem erwarteten Umfang behandelt?

· Sind die Ausführungen sachlich richtig und an den entscheidenden Stellen von der notwendigen Genauigkeit?

· Werden Gegenpositionen behandelt?

· Werden strittige Positionen als solche dargestellt?

· Entspricht der dargestellte Inhalt dem Stand der Forschung? (Dieser Beurteilungspunkt darf die Tatsache nicht außer Acht lassen, dass es sich bei einer Fachbereichsarbeit um eine vorwissenschaftliche Arbeit handelt!)

· Werden die zentralen Aussagen durch Zitate und Verweise untermauert?

· Kommen Plagiate vor?

· Werden die Zitate und Verweise korrekt ausgewiesen?

· Finden sich Hinweise auf   ähnlich gelagerte Sachverhalte? Wird das vorhandene Fachvokabular sinnvoll eingesetzt?

· Sind Merkmale einer persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema erkennbar?

 8.2.4. Sprachliche Präsentation

· Ist die Wortwahl verständlich und klar?

· Erfüllt der Satzbau einerseits die Anforderungen der Textsorte, andererseits die Bedürfnisse des Lesers (-> hypotaktischer Stil, mittellange Sätze)? 

· Sind die Zitate und Verweise passend in den Text eingefügt?

· Beweist die Schülerin/der Schüler ein differenziertes schriftliches Ausdrucksvermögen, sodass die Sprache variantenreich ist?

8.3. Von der vorläufigen Beurteilung zur Gesamtbeurteilung

Nach der Beurteilung der vier Bereiche steht eine vorläufige Punkteanzahl fest. Um die Gesamtnote zu ermitteln, müssen in einem zweiten Schritt der Beurteilung allfällige Verstöße gegen die Rechtschreibung und Sprachrichtigkeit berücksichtigt werden. Erst dann steht die Endnote fest.

8.4. Vorschlag: FBA-Fehlerschlüssel für Deutsch nach dem Melker Arbeitspapier


(anwend- und adaptierbar auf FBAs aller Fächer ausgenommen Fremdsprachen und Informatik)

Punkte
ergibt

vorläufige

Note
Zahl der Fehler

12 / 11,5 / 11 / 10,5
1
0-6
7-12
13-18
19-24
ab 25

10 / 9,5 / 9 / 8,5
2

0-8
01.09.14
15 -20
ab 21

8 / 7,5 / 7 / 6,5
3


0-10
11-16
ab 17

6
4



0-12
ab 13

weniger als 6
5
-
-
-
-
-

E n d n o t e
1
2
3
4
5

Bezogen ist dieser Fehlerschlüssel auf:

       Seitenanzahl: 25-35 reiner Text (Überlänge ist meist auf ein zu weitgestecktes Thema oder auf

       eine zu breite Ausführung zurückzuführen)

       Ränder: links 3 cm; oben, unten, rechts 2,5 cm

      Schrift: 12 Pt (Standard: Times New Roman, Arial, Verdana); Überschriften 16 und 14 Pt, fett.

      Zeilenabstand: 1 ½

      Vereinzelte Tippfehler sind als solche zu kennzeichnen.

      Satzzeichenfehler werden  als  höchstens 1 schwerer Fehler gewertet.

      Idente Fehler werden nur einmal gewertet.

Ein Korrekturschlüssel und eine übersichtliche Fehlerstatistik ist dem Beurteilungsvorschlag beizulegen.

Die obige Fehleranzahl stellt jeweils nur einen Richtwert dar. Sie ist so aufzufassen, dass sie keinen                Automatismus bedeutet, eine bestimmte Fehlerzahl also in jedem Fall die vorläufige Note senkt.         

Was ist ein schwerer Fehler?

Als beurteilungsrelevant sollten folgende Verstöße gegen Schreib- und Sprachrichtigkeit gewertet werden:

Schreibrichtigkeit

· Laut-Buchstabenzuordnung

· Mitlautverdopplung

· Dehnung

· s-Schreibung

· Elementare Bereiche der Groß- /Klein- sowie Getrennt- und Zusammenschreibung

· Fremdwörter vor allem dann, wenn sie aus dem Umfeld des Themas stammen oder gängig sind

Sprachrichtigkeit

· Flexion

· Wortbildung

· Fall-Verwendung

· Kongruenz

· Satzbau

· Tempus- und Modus-Gebrauch

·  Verweise

Wo ist im Zweifelsfall auf die Markierung als schwerer Fehler zu verzichten?

Beim Problem der Getrennt- und Zusammenschreibung, der korrekten Fall-Verwendung in  Appositionen, Fragen der korrekten Verwendung der Tempora, des Konjunktivs sowie der Kongruenz

9. Negativ beurteilte Fachbereichsarbeit

9.1. Wurde eine Fachbereichsarbeit negativ beurteilt, so hat der Schüler eine andere Art der Schwerpunktprüfung (fächerübergreifend oder vertiefend) für den Herbsttermin zu wählen.

    
In diesem Fall kommt der Beurteilung der Fachbereichsarbeit kein Gewicht mehr zu! (Es ist zum Beispiel denkbar, dass ein/e Schüler/in nach negativer Fachbereichsarbeit aus Geschichte nun im Fach Geschichte „normal“ antritt und eine sehr gute Beurteilung bekommt; diese Note findet dann auch Eingang in das Reifeprüfungszeugnis).

9.2. Der/Die Schüler/-in darf im vorgesehenen Termin in allen Gegenständen antreten, mit Ausnahme jenes Faches (jener Fächer), in dem (in denen) er/sie nun die neue Schwerpunktprüfung ablegt. Diese letztgenannten Fächer können erst im nächsten folgenden Reifeprüfungstermin (also normalerweise im Herbsttermin) geprüft werden.

9.3. Hat ein/e Schüler/-in im Haupttermin auch negative Beurteilungen in anderen Fächern erhalten, so kann er diese erst dann wiederholen, wenn er die Reifeprüfung mit dem (den) durch die Neuwahl geänderten Fach (Fächern) abgeschlossen hat, das Kalkül „nicht bestanden“ also endgültig feststeht.

9.4. In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn eine Fachbereichsarbeit wegen Verwendung unerlaubter Hilfsmittel oder einer anderen Form des Vortäuschens einer Leistung nicht beurteilt werden konnte.

9.5. Die Beurteilung einer Fachbereichsarbeit, die als Vorprüfung ja Teil der Reifeprüfung ist, hat keinen Einfluss auf die Semester- und Jahresbeurteilung des betreffenden Faches in der 8. Klasse.

     Umgekehrt haben die Leistungen im betreffenden Gegenstand in der Abschlussklasse auch keinen Einfluss auf die Beurteilung der Fachbereichsarbeit.

10. Auf die Fachbereichsarbeit bezogene mündliche Reifeprüfung 

· Eine Schüler/-in, der eine Fachbereichsarbeit vorgelegt hat, muss im betreffenden Unterrichtsgegenstand zur mündlichen Reifeprüfung antreten. (Im Falle einer fächerübergreifenden Fachbereichsarbeit kann er/sie wohl - wenn dies von der Reifeprüfungsvorschrift her überhaupt möglich ist - in beiden Fächern antreten, er/sie muss es aber nur in jenem Fach, dem die Fachbereichsarbeit zugeordnet worden ist).

· Der/Die Schüler/-in bekommt im Gegenstand der Fachbereichsarbeit zwei Kernfragen, von denen eine zur Beantwortung auszuwählen ist. 

· Außerdem erhält er/sie eine Aufgabenstellung, bezogen auf die Thematik der Fachbereichsarbeit, aus deren Beantwortung sich ein Prüfungsgespräch ergibt, das die Präsentation und Diskussion der Fachbereichsarbeit einschließlich ihres fachlichen Umfeldes zum Inhalt hat. Eine bloße Inhaltswiedergabe der FBA kann diesen Zielen keinesfalls genügen. Andererseits wäre aber eine reine „Umfeldfrage“, die auf die Inhalte der Fachbereichsarbeit nicht oder nur kaum eingeht, genauso wenig statthaft.

11. BETREUUNG

· Ein Begleitprotokoll über die Art der Durchführung der Arbeit ist von dem/der Schüler/in zu führen. Es soll die verwendeten Hilfsmittel und Hilfestellungen sowie die Dokumentation des Arbeitsablaufs enthalten.

· Der/Die Betreuer/in hat die FBA laufend zu begleiten und darüber Aufzeichnungen zu führen (Lehrerprotokoll). Die notwendige individuelle Betreuung soll dem/der Schüler/in helfen, seine/ihre Fähigkeiten optimal einzusetzen. 

E. Rauscher sieht zwei Möglichkeiten der Betreuung:

· Sonderunterricht, wie er in der Unverbindlichen Übung „Einführung in die Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens" möglich ist.

· Die individuelle Betreuung wird am Anfang sehr intensiv sein. Dazu sollen entsprechende Termine von Anfang an festgelegt werden.

· Für die Beurteilung der FBA  gelten die für die AHS aus der Leistungsbeurteilungsverordnung stammenden und bekannten Beurteilungsstufen.

· Die Beurteilung der FBA  erfolgt in Form eines ausführlichen schriftlichen Kommentars, der dem/der Direktor/-in und dem/der Vorsitzenden der RP-Kommission vorzulegen ist.

· Die Beurteilung der schriftlichen Ausführung der FBA sollte unverzüglich erfolgen. Bei der Beurteilung sind fehlerhafte Stellen deutlich zu kennzeichnen. Bei nachgewiesenen vorgetäuschten Leistungen sind die schriftlichen Leistungen  der FBA nicht zu beurteilen, sondern dem/der Vorsitzenden mitzuteilen.

      _______________________________________________

    Dieses Skriptum der AG-Deutsch ist eine Zusammenfassung mehrerer Quellen.

Bauer, Lioba/Kurz, Gerald: Empfehlungen zur Erstellung und Korrektur von Fachbereichsarbeiten. URL:http://www.grg23vbs.asn-wien. ac.at/ Info-Material/113.pdf  22.8.2006.

Erlach, Renate: Die Fachbereichsarbeit (FBA) als Lernfeld für eigenverantwortliches und wissenschaftspropädeutisches Arbeiten in der AHS. Impulse und Hinweise für die Betreuung und die Arbeit im Vorfeld. (=Schriftenreihe Pädagogisches Institut des Bundes in der Steiermark Heft 11 AHS). http://www.pi-stmk.ac.at/ahs/publikationen/themenhefte/fba.pdf. 16.10.2006.

Hujber, Wendelin: Vorschläge für Zitierregeln im Schulgebrauch. URL:http://www.brg-pichelmayergasse.at/bibliothek/ handouts/ zitieren.htm   25.10.2006
Karmasin, Matthias/Ribing, Rainer: Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten.Ein Leitfaden für Haus-,Seminar- und Diplomarbeiten.WUV Wien 1999.

Pinter, Karl/Stefanits, Günther: Von der Fachbereichsarbeit zur Diplomarbeit.Erste wissenschaftliche Arbeiten in Schule und Universität.Linz 2003 

Rauscher, Erwin: Wissenschaft lernen.ÖBV Wien 1991.

